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BEKANNTMACHUNGEN 

Satzung der Hansestadt Wismar über die förmliche Festlegung 

des Sanierungsgebietes „Altstadt Wismar - Erweiterungsgebiet“ 

Aufgrund des § 5 Abs. 1 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
16. Mai 2024 (GVOBl. M-V 2024, 270), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 18. März 2025 (GVOBl. M-V S. 130, 136), und des § 142 
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) geändert worden ist, wird nach Beschlussfassung durch die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar vom 
26.06.2025 die folgende Satzung erlassen: 

§ 1 

Festlegung des Sanierungsgebietes „Altstadt Wismar - Erweiterungsgebiet“ 

(1) Im nordwestlich, nördlich und nordöstlich der Altstadt gelegenen Gebiet zwischen Ulmenstraße und Schiffbauerdamm, dem Alten Hafen und den 
angrenzenden Bahnanlagen bis zur Rostocker Straße liegen städtebauliche Missstände vor. Dieses Gebiet soll durch städtebauliche Sanierungs-
maßnahmen wesentlich verbessert und umgestaltet werden. Das insgesamt ca. 26,9 ha umfassende Gebiet wird hiermit als Sanierungsgebiet 
förmlich festgelegt und erhält die Bezeichnung „Altstadt Wismar - Erweiterungsgebiet“. 

(2) Das Sanierungsgebiet „Altstadt Wismar - Erweiterungsgebiet“ umfasst alle Grundstücke und Grundstücksteile, die in der Anlage 2 aufgezählt sind 
und im beiliegenden Lageplan im Maßstab 1:2000 innerhalb der mit fettgedruckter Linie umgrenzten Flächen liegen. 
Der Lageplan vom 20.10.2003 ist Bestandteil dieser Satzung und als Anlage 1 beigefügt. 

(3) Werden innerhalb des Sanierungsgebietes durch Grundstückszusammenlegung Flurstücke aufgelöst und neue Flurstücke gebildet oder entstehen 
durch Grundstücksteilung neue Flurstücke, sind auf diese insoweit die Bestimmungen dieser Satzung ebenfalls anzuwenden. 

§ 2 Verfahren 

Die Sanierungsmaßnahme wird im umfassenden Verfahren durchgeführt. Die besonderen sanierungsrechtlichen Vorschriften der §§ 152 bis 156a 
BauGB finden Anwendung. 

§ 3 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 20.12.2003 in Kraft. 

Wismar, den 30.06.2025 

Dienstsiegel | Thomas Beyer, Bürgermeister 
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